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 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluss an Konsultationen unter den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab222: 

 „Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen.  

 Der Rat stellt mit Besorgnis fest, dass der Terrorismus nach wie vor eine ernst-
hafte Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, den Genuss 
der Menschenrechte und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung aller Mitglied-
staaten darstellt und weltweit Stabilität und Wohlstand untergräbt und dass diese Be-
drohung diffuser geworden und mit einer Zunahme von namentlich auch durch Into-
leranz oder Extremismus motivierten terroristischen Handlungen in verschiedenen 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2010 bis 31. Juli 2011 

271
 

 Der Rat erkennt in dieser Hinsicht an, dass Entwicklung, Frieden und Sicherheit 
sowie die Menschenrechte miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig verstär-
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re den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem 
humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen. 

 Der Rat erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtung, in Übereinstimmung 
mit dem Völkerrecht sicherzustellen, dass diejenigen, die terroristische Handlungen 
begehen, organisieren oder erleichtern, den Flüchtlingsstatus nicht missbrauchen. 

 Der Rat erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtung, Bewegungen terro-
ristischer Gruppen unter anderem durch wirksame Grenzkontrollen zu verhindern, 
und fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, Informationen zügig 
auszutauschen und die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden zu 
verbessern, um Bewegungen von Terroristen und terroristischen Gruppen in und aus 
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del, betont, dass die auf nationaler, subregionaler, regionaler und internationaler Ebe-
ne unternommenen Anstrengungen besser koordiniert werden müssen, um die welt-
weite Reaktion auf diese ernste Herausforderung und Bedrohung für den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit zu verstärken, und ermutigt das Büro der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, seine diesbezügliche Arbeit in 
Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen 
fortzusetzen. 

 Der Rat ist sich dessen bewusst, wie wichtig die Unterstützung der lokalen Ge-
meinwesen, des Privatsektors, der Zivilgesellschaft und der Medien ist, um das Be-
wusstsein für die vom Terrorismus ausgehenden Bedrohungen zu erhöhen und ihnen 
wirksamer zu begegnen. 

 Der Rat würdigt die Institutionen der Vereinten Nationen und ihre Nebenorgane 
für die technische und sonstige Hilfe zum Aufbau von Kapazitäten in der Terroris-
musbekämpfung, die sie den Mitgliedstaaten gewährt haben, ist sich dessen bewusst, 
dass einige Mitgliedstaaten nicht über die Kapazitäten zur Durchführung der Resolu-
tionen des Rates zur Terrorismusbekämpfung und der damit zusammenhängenden 
Resolutionen verfügen, und stellt mit Besorgnis fest, dass terroristische Gruppen und 
andere kriminelle Organisationen diesen Mangel an Kapazitäten auszunutzen suchen. 

 Der Rat unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie wichtig der Kapazitätsauf-
bau und die technische Hilfe sind, um die Mitgliedstaaten verstärkt zur wirksamen 
Durchführung seiner Resolutionen zu befähigen, legt dem Ausschuss des Sicherheits-
rats nach Resolution 1373 (2001) betreffend die Bekämpfung des Terrorismus (Aus-
schuss zur Bekämpfung des Terrorismus) und seinem Exekutivdirektorium nahe, mit 
den Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen auch weiterhin zusammenzuarbeiten, um 
insbesondere in enger Zusammenarbeit innerhalb des Arbeitsstabs Terrorismusbe-
kämpfung sowie mit allen bilateralen und multilateralen Anbietern technischer Hilfe 
den Bedarf an technischer Hilfe zu bewerten und ihre Bereitstellung zu erleichtern, 
und begrüßt den zielorientierten und regionalen Ansatz, den das Exekutivdirektorium 
des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus verfolgt, um den Bedürfnissen je-
des Mitgliedstaats und jeder Region auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung 
Rechnung zu tragen.  

 Der Rat erklärt erneut, dass die laufende Zusammenarbeit zwischen den mit den 
Resolutionen 1267 (1999), 1373 (2001) und 1540 (2004) eingesetzten Ausschüssen 
mit Terrorismusbekämpfungsmandaten und ihren jeweiligen Sachverständigengrup-
pen verstärkt werden muss, stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Ausschüsse in ei-
nem ständigen Austausch und Dialog mit allen Mitgliedstaaten stehen, damit sie 
wirksam zusammenarbeiten, legt den Ausschüssen nahe, auch weiterhin einen trans-
parenten Ansatz zu verfolgen, und verweist auf seine Resolution 1904 (2009), in der 
der Generalsekretär ersucht wird, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit 
die Sachverständigengruppen so bald wie möglich an einem gemeinsamen Standort 
untergebracht werden können. 

 Der Rat bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die von der 
Generalversammlung am 8. September 2006 angenommene Weltweite Strategie der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus223 und die Institutionalisierung 
des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung im Einklang mit der Versammlungsresolu-






